
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Bichl Süd“ 
 
 

 
 
 
erfasst:  
geändert:  
  



Präambel: 
Der Markt Haag i. OB. erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10, 13 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, 
3634), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 23.12.2020, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 
diesen Bebauungsplan als S a t z u n g .  
 
 
Begründung: 
Lage und räumlicher Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bichl Süd – 1. Änderung“ umfasst die Flur-Nrn. 
853/0 und 853/2 der Gemarkung Winden im Ortsteil Bichl. Begrenzt wird das Grundstück 
durch die Ortsstraße im Norden, einen noch zu errichtenden Eigentümerweg im Süden 
sowie das Anwesen Bichl 16 im Osten. 
 
Planungsrechtliche Grundlage: 
Der Bebauungsplan „Bichl“ wurde am 01.02.2008 rechtskräftig. Im Flächennutzungsplan ist 
der Bereich als Mischgebiet Dorf (MD) ausgewiesen. 
 
Anlass der Planung: 
Der Grundstückseigentümer der Fl.Nr. 853/0 Gemarkung Winden beantragte die Änderung 
des Bebauungsplanes „Bichl“ mit dem Ziel, ein Wohnhaus auf der Fl.Nr. 853/0 und 853/2 
(Tf.) zu errichten. Der Bebauungsplan enthält eine Festsetzung, die eine Mindestgröße der 
Baugrenzen von 800 m² vorsieht. Diese Festsetzung  
 
Erschließung: 
Das Bauvorhaben ist vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgung sowie an die 
Entwässerungseinrichtung der Marktgemeinde Haag i. OB anzuschließen. 
 
Informationen über Altlasten auf dem Planungsgrundstück liegen der Gemeinde 
Haag i. OB nicht vor. 
 
 
textliche Festsetzungen: 
(Nummerierung in Anlehnung an den bestehenden Bebauungsplan „Bichl Süd“) 
 
Planteil Maßstab 1:500 (nordweisend) 
 
 
 
 



Nr. 1.4.2 
Wintergärten und andere untergeordnete Anbauten sind auf der Westseite des 
Grundstückes auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, soweit sie eine max. Grundfläche 
von 10 m² nicht überschreiten. 
 
 
Nr. 2.7 
Das Gebäude ist rechtwinkling zu gestalten. 
 
Nr. 3  
-entfällt- 
 
Nr. 4.2 
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude sollte 25 cm über 
der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. Die Gebäude sind bis 
zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und soweit erforderlich 
auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, 
Installationsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der Keller 
zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, dass weder Grundwasser noch 
Oberflächenwasser zutreten kann. 
 
Nr. 10 
Anfallendes Niederschlagswasser von Dach, Fahr- und Hofflächen ist, nach den Vorgaben 
der Niederschlagswasser Freistellungsverordnung (NWFreiV) zu versickern. 
 
Nr. 12.5 
Die Grünordnung ist für das Einzelbauvorhaben mittels Freiflächengestaltungsplan 
nachzuweisen. Darüber hinaus sind die unbebauten Flächen der Baugrundstücke, soweit sie 
nicht Geh- und Fahrflächen sind, gärtnerisch zu gestalten. 
 
Die übrigen Festsetzungen des rechtswirksamen Bebauungsplanes bleiben von dieser 
Änderung unberührt. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Archäologische Bodenfunde unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1, 2 DSchG der Meldepflicht 
an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 
(UDB). Aufgefundene Gegenstände und Fundort sind bis Ablauf einer Woche nach Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn die UDB die Gegenstände nicht vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
2. Die Stromversorgung des neu zu errichtenden Gebäudes ist vor Baubeginn mit den 
Kraftwerken Haag i. OB zu vereinbaren. 



 
3. Regenerative Energieträger für Heizung und Warmwasserbereitung sind zu bevorzugen. 
 
4. Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die 
geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Bei der Planung und 
Bauausführung ist darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. 
beschädigt werden. Ggf. erforderliche Änderungen sind seitens des Bauwerbers mit der 
Telekom rechtzeitig abzustimmen. 
 
5. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
nicht behindert werden. 
 
6. Informationen zu Hochwasser und Versicherungen. 
Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken 
ausdrücklich hingewiesen. Bitte beachten Sie hierzu die Hochwasserschutzfibel zur 
wassersensiblen Bauweise des Bundesbauministeriums: 
www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser 
 

Weiterhin wird auf die neue Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu Hochwasser- und 
Starkregenrisiken in der Bauleitplanung hinweisen: 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf 
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere 
Informationen: www.elementar-versichern.de) 
 
7. Für Außenbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel ohne UV-Anteil (z.B. 
Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten) und ohne Streuwirkung (z.B. mit nach 
unten gerichteten Lichtkegeln, keine Kugelleuchten) zu verwenden. 

 
 
 
 

  



Verfahrensvermerke  
Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

 
 

1. Aufstellungsbeschluss und Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 
 
Der Ferienausschuss hat in der Sitzung vom ……. die Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
 
 
2. Öffentliche Auslegung: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom  ............... mit der Begründung 
und dem Hinweis, dass keine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der Zeit vom ............... bis 
einschließlich ............... öffentlich ausgelegt. Dies wurde am ............... ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
3. Beteiligung der Behörden: 
 
Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom …………… wurden die 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom ............... bis einschließlich   ............... beteiligt. 
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
 
 
4. Satzungsbeschluss: 
 
Die Stadt/(Markt)Gemeinde hat mit Beschluss des Stadtrats/Gemeinderats vom ............... den 
Bebauungsplan in der Fassung vom ............... gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
 
 
5. Ausgefertigt: 
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
 
 



6. Bekanntmachung: 
 
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am ........... 
Der Bebauungsplan mit der Begründung wird seit diesem Tag zu den ortsüblichen 
Dienstzeiten in den Amtsräumen des Marktes Haag i. OB zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen 
worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).  
 
Haag i. OB, den ................................         Siegel         Schätz, Erste Bürgermeisterin 
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